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KUNDMACHUNG  
über Beschlüsse des Gemeinderates 

 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Kukmirn hat in seiner Sitzung am 30.7.2009 
wie folgt beschlossen: 
Unter Pkt. 1), 2), und 5) wurden keine Beschlüsse gefasst. 
Besonderheit: Nach dem Ergebnis der schriftlichen, geheimen Abstimmung über den Pkt. 4) 
haben die ÖVP-Gemeinderäte aus Limbach geschlossen die Sitzung verlassen.  
 
3. Volksbefragung Eisenhüttl-Kukmirn-Neusiedl, Beratung und Entscheidung gem. § 
43(1) Bgld. Volksrechtegesetz, LGBl. 55/1988 i.d.g.F. 
Die Frage: „Soll der Ortsverwaltungsteil Limbach von der Gemeinde Kukmirn getrennt und zu einer 
neuen Gemeinde Limbach im Burgenland wieder hergestellt werden? 
wurde mit: 
  5 Ja-Stimmen  und  13 Nein-Stimmen 
abgelehnt. 
 
4. Volksbefragung Limbach, Beratung und Entscheidung gem. § 43(1) Bgld. Volksrech-
tegesetz, LGBl. 55/1988 i.d.g.F. 
Die Frage: „Soll der Ortsverwaltungsteil Limbach von der Gemeinde Kukmirn getrennt und zu einer 
neuen Gemeinde Limbach im Burgenland wieder hergestellt werden? 
wurde mit: 
  6 Ja-Stimmen  und  13 Nein-Stimmen 
abgelehnt. 
 
6. Errichtung einer Kinderkrippe – Beratung und Beschluss 
Einstimmig wurde wie folgt beschlossen: 

• In einem Teilbereichen der Musikschule Neusiedl wird gemäß vorliegenden Plänen eine Kinderkrippe 
eingerichtet. 

• Die Umsetzung der baulichen und sanitären  Maßnahmen hat nach genehmigtem Einreichplan zu erfol-
gen. 

• Der Gemeinderat bewilligt den Betrieb einer Kinderkrippe in den Räumlichkeiten der Musikschule 
Neusiedl b.G. ab September 2009. 

• Die Mitverwendung der derzeitigen Schulliegenschaft für Zwecke einer Kinderkrippe wird vom Ge-
meinderat genehmigt. 

• Mit Franz Waxwender ist ein entsprechender Pachtvertrag über die Verwendung eines Teilbereiches 
seiner Wiese oberhalb der Musikschule abzuschließen. 
Grundstück Nr.. 122, KG Neusiedl, Grundbedarf lt. Niederschrift: 426m², Pachtdauer: Für den Bestand 
der Kinderkrippe, Jahrespachtbetrag: € 100,--. Für 2009 beträgt der Pacht € 20,--. 

 
7. Kinderkrippe – Vergabe der erforderlichen Adaptierungsarbeiten 
Einstimmig beschloss der Gemeinderat folgende Firmen und Unternehmen mit der Lieferung bzw. Durchfüh-
rung der anstehenden Arbeiten: 
Baumeister:   SB Bau Güssing   € 12.618,60 
Installateur:  Hanspeter Fuchs Limbach  €   5.258,-- 
Elektro:   Elektro Zotter, Heiligenkreuz €   3.334,-- 
Fenster/Tür  Katzbeck, Rudersdorf  €   7.685.— 
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Raumausstatter: Manfred Ernst, Kukmirn  €   1.232,90 
Zaun:   Lagerhaus Kukmirn  €   1.034,-- (Montage Eigenregie) 
Malerarbeiten:  Eigenregie, Gemeinde 
 
8. Aufnahme einer pädagogischen Fachkraft für die Kinderkrippe, gem. § 14(2) des 
Kinderbildungs- u. –betreuungsgesetzes 2009 
Mit 15 Stimmen (eine Stimmenthaltung) wurde Sandra Vollmann.Gartengasse 39, 7543 Neu-
siedl die Leiterin der Kinderkrippe Neusiedl.  
 
Mit 16 Stimmen (einstimmig) wurde Christa Walitsch,  Auweg 3/10, 7571 Ruderdorf als Karenzvertretung 
für Sandra Vollmann, befristet auf die Dauer der Karenzzeit aufgenommen. 
 
9. Aufnahme einer/eines Helferin/Helfers  für die Kinderkrippe 
Mit 16 Stimmen (einstimmig) wurde Susanne Lederer. Bachstraße 14, 7543 Neusiedl als Hel-
ferin in der Kinderkrippe aufgenommen. 
 
10. Aufnahme einer/eines Helferin/Helfers  für den Kindergarten 
Mit 16 Stimmen (einstimmig)  wurde Silke Klanatsky,  Talstraße 10, 7543 Kukmirn als teil-
zeitbeschäftigte (15 Wochenstunden) Helferin im Kindergarten aufgenommen. 
 
Ebenso mit 16 Stimmen (einstimmig)  wurde Alexandra Hafner, Kirchengasse 22, 7542 Ge-
rersdorf als teilzeitbeschäftigte (15 Wochenstunden) Helferin im Kindergarten aufgenommen. 
 
11. Festsetzung von Kinderkrippengebühren pro Monat 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass die Kinderkrippengebühr bei einer Öffnungszeit 
von 40 Stunden € 90,-- monatlich beträgt. 
 
12. Ortskerngutachten – Beschluss 
Einstimmig wurde beschlossen, das vorliegende umfassende Ortskerngutachten von Raum-
planer Arch. DI Klaus Richter vom 18.6.2009 vollinhaltlich anzunehmen. Dadurch werden 
die von der Wohnbauförderung geforderten Ortskerngutachten für Bauträger um nahezu 90% 
verbilligt. 
 
13. Aufschließungsgebiet Eisenhüttl/Grabenäcker – Umwandlung in Bauland-
Wohngebiet. 
Mit einstimmigem Beschluss wurden die Baugrundstücke im Ortsteil Eisenhüttl im Bereich „Grabenäcker“, KG 
Eisenhüttl, die im Flächenwidmungsplan als Aufschließungsgebiet ausgewiesen sind, zu Bauland „Wohngebiet“ 
erklärt. Eine entsprechende Verordnung wurde ebenso beschlossen. 
 
14. Allfälliges:  
Unter diesem Tagesordnungspunkt wurden keine Beschlüsse gefasst. 
 
 
 
 

................................................................ 
ÖkRat Franz Hoanzl, eh. 

Bürgermeister 
 


